
Kurzniederschrift über die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 
03.07.2017, Kleiner Sitzungssaal. 
 
Vorsitzender:  Roland Bernhard 
 
Schriftführer:  Heiko Meissner 
 
 
TOP 1: 
Sozialbetreuung für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung 
- Integrationsmanager 
Vorlage: 151/2017 
 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss fasst einstimmig folgenden geänderten 
 

B e s c h l u s s : 
 
1. Die Landkreisverwaltung wird ermächtigt, die Förderrichtlinie der Sozialbetreuung 

in der Anschlussunterbringung an das angekündigte zweijährige Landesprogramm 
Pakt für Integration/Integrationsmanager anzupassen.  

 
2. Zielsetzung ist eine rasche und vorrangige Ausschöpfung der drittmittelfinanzier-

ten Stellen für das Integrationsmanagement im maximalen Umfang und im Einver-
nehmen mit den Städten und Gemeinden. Beide Programme sollen gemeinsam 
für eine optimale Sozialbetreuung in der Anschlussunterbringung bestehen. Die 
über die Förderrichtlinie aufgebaute und bewährte Struktur soll erhalten bleiben.  

 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, zeitlich befristete Stellen im erforderlichen und 

drittmittelfinanzierten Umfang zu schaffen, sofern diese nicht von den Städten und 
Gemeinden selbst beansprucht werden. 

 
4. Der Landkreis fordert das Land auf, den Pakt für Integration über die 2 Jahre hin-

aus bedarfsgerecht zu verlängern und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. 
 
 
TOP 2: 
Ehrenamtskoordination des Landkreises Böblingen in der Flüchtlingshilfe - 
Sachstandsbericht 
Vorlage: 146/2017 
 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt den Bericht zur 
 

K e n n t n i s . 
 
 
TOP 3: 
Bericht des kommunalen Behindertenbeauftragten 2016-2017 
Vorlage: 147/2017 
 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt den Bericht zur 
 



K e n n t n i s . 
 
 
TOP 4: 
Neufassung der Richtlinien zur finanziellen Unterstützung der ambulanten 
Hospiz-dienste im Landkreis Böblingen 
Vorlage: 145/2017 
 
Sozial- und Gesundheitsausschuss fasst antragsgemäß einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Neufassung der Richtlinien zur finanziellen Unterstützung der ambulanten Hos-
pizdienste wird in der Fassung der Anlage 2 mit Wirkung vom 01.01.2018 beschlos-
sen. 
 
 
TOP 5: 
Verschiedenes 
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